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Vorwort
Geschätzte Leserinnen und Leser

Stellen Sie sich eine Gemeindeversammlung vor: hitzige 
Reden, verschränkte Arme, rote Köpfe in der Mehrzweck-
halle. Worum geht es? Nicht um das lokale Bauprojekt, 
nicht um die Steuerlast – sondern um eine Asylunter-
kunft, die vielleicht 30 Menschen aufnehmen soll. So 
klein die Zahl, so gross die Aufregung. Diese Szene ist 
kein Einzelfall, sondern Symptom der umgekehrten Pro-
portionalität, wie sie im Migrationsbereich häufig zu be-
obachten ist: Je weniger Menschen betroffen sind, desto 
lauter die Debatte. Der Asylbereich etwa, auf dessen Kon-
to nur ca. 10 Prozent aller Neueinreisen in die Schweiz 
gehen, wird mit Abstand am kontroversesten diskutiert. 
Kaum ein Rechtsgebiet ist derart intensiv und wieder-
kehrend Gegenstand politischer Auseinandersetzungen 
wie das Migrationsrecht. In verlässlicher Regelmässigkeit 
wird am AsylG, am AIG und an den ausführenden Ver-
ordnungen geschraubt, begleitet von emotional geführten 
Debatten. 

Rechtssystematisch nimmt das Migrationsrecht eine 
besondere Stellung ein. Zwar ist es historisch als Teil des 
besonderen Verwaltungsrechts gewachsen. Es hatte aber 
schon seit jeher starke verfassungsrechtliche Bezüge, ist 
doch die Frage, wer Teil des Gemeinwesens werden darf, 
eine immanent staatsrechtliche. Für die Betroffenen geht 
das Migrationsrecht an die Substanz, es sind Rechtsgüter 
wie Leib und Leben, körperliche Integrität, aber auch die 
Persönlichkeit und das familiäre Zusammenleben im 
Spiel. Wenig überraschend ist das Migrationsrecht denn 
auch stark grund- und menschenrechtlich geprägt. Spä-
testens seit der Personenfreizügigkeit mit der EU und der 
Assoziierung an Schengen und Dublin ist ein Grossteil 
des schweizerischen Migrationsrechts europarechtlich 
überformt. 

Was das Migrationsrecht aber so bedeutend macht, ist 
seine Rolle als Kristallisationspunkt des Rechtsstaats. Die 
Rechte von Migrant:innen sind häufig einer der ersten 
Angriffspunkte von autoritären Bewegungen. Es ist da
rum eine wichtige Aufgabe der Rechtswissenschaft, die-
se Entwicklungen zu verfolgen und darauf hinzuweisen, 
wenn sich das Migrationsrecht zu sehr vom Gesamtsys-
tem entfernt. Nicht selten werden nämlich migrations-
rechtliche Sonderlösungen gefunden, die von allgemeinen 
Grundsätzen abweichen, etwa die formlose Wegweisung 
als Abweichung vom Verfügungsbegriff oder das auslän-
derrechtliche Zustimmungsverfahren, das die Gewalten-
teilung und die richterliche Unabhängigkeit missachtet.

Die Beiträge in diesem Heft beleuchten weitere solcher 
Bruchstellen: Enja Jäggi zeigt, wie die Kriminalisierung 

humanitärer Hilfe nach Art. 116 AIG fundamentalen 
strafrechtlichen Grundsätzen widerspricht. Andjela Niki-
tic analysiert die asylrechtliche Sonderabgabe auf Ver-
mögenswerten, die weder eine klassische Steuer noch 
eine klassische Abgabe darstellt, und deckt auf, dass die 
dahinterstehende Konstruktion verfassungsrechtlich auf 
unsicherem Boden steht. Lara Torbay schliesslich macht 
sichtbar, wie das europäische Asylrecht lange die weibli-
chen Fluchterfahrungen invisibilisierte und dass die neue
re EuGH-Rechtsprechung zur geschlechtsspezifischen 
Verfolgung zwar Fortschritte bringt, zugleich aber Gefahr 
läuft, Frauen auf die Opferrolle zu reduzieren. Migration 
ist damit nicht nur ein Sonderthema, sondern ein Spiegel. 
An ihr zeigt sich exemplarisch, wie der Rechtsstaat im 
Umgang mit den Schwächsten immer wieder auf die Pro-
be gestellt wird.

Neben diesen migrationsrechtlichen Analysen bietet 
das Heft auch Perspektiven aus anderen Rechtsgebieten: 
von der Schwierigkeit, mit unauffindbaren Dienstbar-
keitsberechtigten umzugehen (Philipp Kessler), über die 
Frage, wie weit die relative Immunität von Parlamenta-
rierinnen und Parlamentariern mit der EMRK vereinbar 
ist (Siméon Goy), bis hin zur Methode des Innominatver-
trags (Anna Elisa Stauffer). 

Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre.
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